
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1959/11/26 Bkd66/59,
Bkd28/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.11.1959

Norm

DSt 1872 §2 F

DSt 1872 §2 G

Rechtssatz

Es ist die P2icht des Rechtsanwaltes, sowohl im Verhältnis zu anderen Rechtsanwälten wie insbesondere im Verhältnis

zum Gericht bei seinen schriftlichen oder mündlichen Vorbringen stets die gehörige Form zu wahren. Die Weitergabe

von unsachlichen und beleidigenden Äußerungen des Klienten entschuldigt den Anwalt nicht.

Entscheidungstexte

Bkd 66/59

Entscheidungstext OGH 26.11.1959 Bkd 66/59

Veröff: AnwBl 1960,37

Bkd 28/86

Entscheidungstext OGH 19.01.1987 Bkd 28/86
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